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Sie fragen—
iv/r aufivorfen
Hier beantworten Fachleute Fragen von
Abonnenten, die auch für andere Leser von
Interesse sind. Dieser Leserdienst ist für Sie

unentgeltlich. Benützen Sie die Gelegenheit!

AHV-ffifomtaf/on

«Passiv-Mitglieder» der AHV
Oft erkundigen sich besorgte Eltern oder Ange-
hörige von «Aussteigern» und «Alternativen»,
wie es nun mit der AHV und IV weitergehen soll.

• 7n der A77F/7F erhaZten nwr d/ey'em'ge« Fer-
s/c/zerte« ez>ze FoWre/zte, weZche setz 7945 bzw.
seit dem 20. /1/ter.sy'a/zr y'edev Lahr Fe/träge he-

zah/t höhen. Fervzc/zer/e m/t öe/fragsZöcLen
müsse« m/Y ez'ner entsprechenden Färztmg ihrer
Senfe rechnen.

• IFer während eines oder mehrerer FaZender-
y'ahre Le/'ne be/Yragsp/ZZchf/ge Frwerbsfäf/gLe/Y
ansäht, mzzss desha/h von Gesetzes wegen ö/s

«MchterwerhstätzgeYrY» Beiträge entrichten;
dömzY werden aZZ/aZZZge FezfragsZücLe« geschtos-
sen zznd so eine spätere Äentenhärzzzng verm/e-
den. Das g/Zt beispielsweise/är;

• 7/airsmänner, we/che gar Leine Erwerbstätig-
Lett ansähen; sie mässen sich hei der A77F-Ge-
meindezweigstet/e aZs Mchterwerhstätige meZ-

den. /hre BezfragsZäcLen werden nämZich anch
dnreh spätere höhere Beiträge nicht geschZossen.

• Fonbwbznat. Ledige oder geschiedene Fran-
en, weiche weder eine FrwerbstäfzgLezY ansähen
noch von ihrem Partner einen Lohn oder /reie
Station erhaZfen fwo/är mit einerAtisgZezchsLas-

se abgerechnet werden mnssL sind ehen/aZZs aZs

Mchterwerhstätige beitragspflichtig.

• MitgZieder von Lommzznen, weiche /är ihre
Mitarbeit Leinen Lohn erhaiten nnd anch Leine
anderweitige FrwerbstäfzgLezY ansähen, mässen
sich an ihrem Zetzten IFohnort aisM'chterwerhs-
tätige meiden nnd die gesetzüchen Seiträge he-
zahien.

• IFeZtenhnmmZer. GZeiche Pegeinng wie /är
MitgZieder von Fommzme«. Gegehenen/aZZs
Lönnen anch die Litern oder Ferwandten /är

den abwesenden IFeZtenhnmmZer die Beiträge
hezahien.

• LYzenfgeZtZzche Setrennng von Angehörigen.
Ledige oder geschiedene Lranen, weiche Fer-
wandte nnentge/t/ich hetrenen, ohne daneben
noch eine LrwerhstätigLeit ansznähen, haben

später eine SenfenLärznng zn gewärtigen, wenn
sie sich nicht hei der AZLF-GemeindezweigsteZZe
meiden nnd ais Mchterwerhstätige Seiträge ent-
richten.

• Aber anch Fersicherte, weiche vor dem
A 77 F-A iter pensioniert werden, schniden /ärye-
des FaZendery'ahr ais Mchterwerhstätige einen

Seitrag, weicher nach Fermögen nnd Sensions-
höhe ahgestn/t ist.

• LTze/ranen von Fersicherten nnd IFitwen
sind, wenn sie nicht erwerbstätig sind, von der
Seitragsp/Zicht he/reit.

• Sin MerLhiatt, weiches aiie notwendigen
Linzeiheiten enthäit, Lann heiy'eder Ansgieichs-
Lasse oder hei den A77F-Gemez'«dezwez'gsfeZZen

bezogen oder besteht werden.
Fori Ott

DerJurisf gibtAlfsJruiiff

«Versenkung» in der psychiatrischen Anstalt

7m Gespräch mit äiferen Menschen tancht eine

angstvoiie Frage immer wieder an/; Fan« man
einen äiferen Menschen in einer psychiatrischen
Anstatt «versenLen» Diese Frage hat der Ge-

sefzgeher im Lahre 7977 mit dem Snndesgesetz
äher die /ärsorgerische Freiheifsenfziehnng
(Art. 597 a-/ des ZiviZgesefzhnchesf sehr dz/Ze-

renzierf beantwortet. Diese gesetzZiche Segeinng
soZZ im /oigenden Lnrz vorgesteZZt werden ;

• Voraussetzung für die Einweisung in eine ge-
eignete Anstalt ist einerseits das Vorliegen
von Geisteskrankheit, Geistesschwäche,
Trunksucht, anderen Suchterkrankungen
oder schwerer Vernachlässigung. Anderer-
seits muss es unmöglich sein, der betreffen-
den Person die notwendige persönliche Für-
sorge auf andere Weise zukommen zu lassen
als durch eine Einweisung in eine Anstalt.
Dabei ist immer auch die Belastung zu be-

rücksichtigen, welche diese Person für ihre
Umgebung bedeutet. Da eine solche Einwei-
sung in eine Anstalt einen ganz massiven

Freiheitseingriff bedeutet, sind die Voraus-
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takt mit Freunden unterhält, die notfalls eingrei-
fen könnten.
Das hiermit vorgestellte Bundesgesetz über die
fürsorgerische Freiheitsentziehung ist erst seit

gut vier Jahren in Kraft. Es ist in der Öffentlich-
keit noch recht wenig Gerichtspraxis dazu be-
kannt. Eingeführt wurde das Bundesgesetz aber

ganz klar nicht etwa deshalb, um ein Instrument
gegen missliebige Personen zu schaffen. Zweck
des neuen Gesetzes ist es vielmehr, jede Frei-
heitsentziehung an klare, einschränkende Bedin-
gungen zu knüpfen und den betroffenen Perso-
nen die Möglichkeit zu eröffnen, einen ausser-
halb der Verwaltung und der entscheidenden Be-
hörden stehenden unabhängigen Richter anzu-
rufen. Eine solche gesetzliche Regelung war
nach der Unterzeichnung der europäischen
Menschenrechtskonvention durch die Schweiz
notwendig geworden. Sie stellt gegenüber dem
früheren Rechtszustand ganz eindeutig eine Ver-
besserung und damit einen zusätzlichen Schutz
für die Betroffenen dar.
Nochmals: Jedermann, der ernsthaft und be-
gründet über einen möglichen Freiheitsentzug
besorgt ist, sollte so früh als möglich Vorkeh-
rungen treffen, um seine Rechte auch im Ernst-
falle wahren zu können. Scheuen Sie sich nicht,
mit Ihren Freunden und Bekannten oder mit so-
zialen Beratungsstellen Ihres Wohnbezirkes zu
sprechen. Dr. iur. //ans Georg Füc/bnger

Ärztffcfier Rafgeber

Nochmals: Gelatinepulver bei Arthrose (ZL
5/1983, S. 76)

Da die Einnahme dieses Pulvers offenbar etwas
kompliziert ist, benütze ich seit langem die im
Lebensmittelgeschäft erhältlichen Gelatineblät-
ter. Ich weiche ein Blatt in einem Glas Wasser
kurz auf, um es mittags der Suppe oder abends
dem Milchkaffee beizugeben - ohne unangeneh-
me Belästigung. Meine Frage : Erzielt man mit
Blättern die gleiche Wirkung wie mit dem Pul-
ver? Frau /LS. in G.

Setzungen des Vorliegens einer Geistes-
krankheit, Geistesschwäche etc. sehr ernst
zu nehmen.

• Zuständig für den Entscheid über die Ein-
Weisung ist die vormundschaftliche Behörde
am Wohnsitz der betroffenen Person. Die
Kantone haben die Kompetenz für Fälle, in
denen Gefahr im Anzug oder die Person psy-
chisch krank ist, andere geeignete Stellen zu
bezeichnen, die zu einer notfallmässigen
Einweisung berechtigt sind. Die Behörde hat
mit aller Seriosität abzuklären, ob ein Grund
und die genannten Voraussetzungen für die
Einweisung in die Anstalt vorliegen.

• Die betroffene oder aber auch eine ihr nahe-
stehende Person kann gegen den Entscheid
der Vormundschaftsbehörde innert zehn Ta-
gen nach der Mitteilung schriftlich den Rieh-
ter anrufen. Dasselbe Recht steht einer ein-
gewiesenen Person zu, deren Gesuch auf
Entlassung aus der Anstalt von der Vor-
mundschaftsbehörde abgelehnt wurde. Auf
dieses Recht zur Anrufung des unabhängi-
gen Richters muss in jedem Entscheid über
die Unterbringung in einer Anstalt oder über
die Abweisung eines Gesuches auf Entlas-
sung aus einer solchen ausdrücklich hinge-
wiesen werden. Die Ausübung dieses Rech-
tes darf im übrigen in keiner Art und Weise
erschwert werden. Dies garantiert auch die
europäische Menschenrechtskonvention,
welche auch für die Schweiz absolut ver-
pflichtenden Charakter hat.

Jede Person, welcher eine Einweisung in eine
Anstalt droht, hat demnach ganz klare Rechte,
welche nicht beschnitten werden dürfen. Zwar
mag es Härtefälle geben, in denen es gestützt auf
eine Ausnahmesituation mit besonderer Dring-
lichkeit zu einer vorläufigen Heimeinweisung zu
Abklärungszwecken kommt, doch kann auch in
solchen Fällen um Entlassung aus der Anstalt
nachgesucht werden, und gegen einen abschlägi-
gen Bescheid dazu kann wiederum der Richter
angerufen werden. Dies mag in Einzelfällen
nicht immer einfach sein: Aus diesem Grunde
kann nicht nur die betroffene Person selbst, son-
dern auch eine ihr nahestehende Person, also
nicht nur Verwandte, sondern auch Freunde,
den Richter zugunsten des Betroffenen anrufen.
Das Allerwichtigste ist daher im Grunde, dass

jede Person, die sich in bezug auf die Einweisung
in eine Anstalt gefährdet fühlt, dauernden Kon-

Vie/en DanF /ür /hre Zei/en, weiche uns einen
weiteren //in weis au/die Verwendung von Ge/a-
iine geben. 0//ensic/zi/icb .sind bei rege/massiger
Verwendung dieses 77erÄ:nor/>e//>rodu£ies
Scbrnerz/inderwng und/reiere ßeweg/icbbe/7 von
/lrtbrosege/en/cen in vie/en Fa/ien spürbar, /bre
Methode ist ebenso praktisch wie ein/ach. Die
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Ge/a/zneb/äPer e«z7za//e« toe g/ez'c/ze Subs/anz
wz'e Ge/aP'nepu/ver und toz//e« tos/za/b ebenso
wzrtoanz sez«.

Auc/z tos «Fezep/» von Frau F. F. zs/ brauc/z-

bar; Ge/aPnepu/ver au/wezc/ze«, nzz/ /:oc/zezz-

to/n Wasser übergz'esse«, ez'ne Frz«A:ôozzz'//o/z to-
zugebe«.

Fersenstechen nach einer Wanderung

Nach einer Bergwanderung in gut passenden
Wanderschuhen, bei der ich keinerlei Beschwer-
den spürte, konnte ich am nächsten Morgen fast
nicht auf den linken Fuss stehen. Ein starkes,
stechendes Kribbeln in der Ferse hinderte mich
daran. Zwar verloren sich die Beschwerden in-
nert 8 Tagen wieder, aber als begeisterter Wan-
derer möchte ich doch einer Wiederholung vor-
beugen. Was lässt sich tun?

//er/- G. F. z/z F.

Der Ferse/zsc/zzrzerz Arazzzz tos Zeichen einer
GberansPengung tos Fussge/entos totozton
/auch «ach « L/ber/re/en» und Gnz/rzppen tos
Fusses, nzez'st «ach ausssen). Die s/aPsche Fe-
/as/bartod wurde übez/orczer/ - v/etozch/ be/a-
s/en Sie unbewuss/ 7hr /z'ntos Fern s/ärtor. Die
Sehnenansä/ze z« der Ä'noctontowz' tor Ferse
werde« torunz sc/zmerz/zu/t enzp/znto'c/z. Fi«
eôenso stec/zenei-tozôôe/ntor Sc/zznerz tonn y'e-

toc/z von eznezn sogenannten Fersensporn her-
rühre«, tor sz'c/z nac/z tor Anstrengung zunz er-
sten Ma/ benzerkbar «zac/zte. Fie Fäntor- und
5e/znenansätze besonders an tor t/ntersez'fe tor
Ferse könne« z'nz A/terwerton verto/ton und z'nz

Feizzus/and w/e Dornen stec/zen.
So otor so enzp/e/z/en wir 7k«e«, nac/zts au/ dze

Sc/znzerzpunk/e AnPph/ogzsP« au/zutragen fznzt
WaPe abgedeckt, e/nen tonnen, /ose sitzenden
Socton darüber // 7zn ersten Fa//e feiner t/her-
anstrengung) wird Zza/d atos versc/zwunden sein

- nur so//ten Sie bei der näc/zsten Wanderung
eine e/astzsche Finde zur Verstärkung der Fuss-
ge/ento benütze«. Wenn ein Fersensporn rönt-
geno/ogisc/z /nac/z /ängeren unbeei«//wss/zaren
Fesc/z werden? /estgeste//t wurde, «züsste der
r/zeuznato/ogisc/ze Fac/zarzt weiter/ze//en. Fenn
diese Sc/zznerzen /rönnen wa/zr/za/t /ästig sein. -
So wünsche« wir 7/znen ein rasc/zes Ferschwzn-
den a//er Syznptonze und weiter/zin vie/e /ro/ze
Wanderstunden /

Staroperation

Fo/gende wertvoi/e und interessante Zusc/zrz/t

er/aube« wir uns an dieser Stei/e zu verö/fent-
/ic/zen, da sie von a/igenzeinenz 7«teresse sein

dür/te;

Im «Treffpunkt» vom 12. August bedankte sich
Frau H.O. in Z. bei Frau M.P. in W. für ihren
Bericht über ihre Staroperation. Sie sei hoch be-
friedigt über die Kontaktlinse, die sie nun auf
dem Auge trägt. Darf ich nur kurz meinen Fall
schildern :

Im April wurde mir in der Augenklinik des

Triemli-Spitals eine künstliche Linse (eine söge-
nannte Hinterkammer-Linse) eingepflanzt. Für
eine Kontaktlinse hätte ich mich nie entschlies-
sen können, denn Bekannte von mir konnten
diese gar nicht ertragen. Soviel ich weiss, werden
heute die meisten Staroperationen nach dieser

neuen Methode durchgeführt. Ich war dieses

Frühjahr bereits 82 Jahre alt und habe diese

Operation glänzend überstanden. Nur die Nar-
kose hat mir einige Tage etwas zugesetzt. Ich
merke in meinem Auge nichts von einem Fremd-
körper und sehe wieder hundertprozentig. Eine
Brille brauche ich nicht mehr, und vom Heraus-
nehmen einer Kontaktlinse bin ich nun ver-
schont. Frau 7.M. zn Z.

Hilfe gegen Depressionen

Zunz Arpke/ «Wenn toe Schatten tonznzen» z'nz

Augutoe// «ze/dete sich ezneFeserzn «z/t /o/gen-
tor Zusr/zrz/L
Mit der Rolle des Dankens und des Gebets haben
Sie mir aus dem Herzen gesprochen, das ist der
Stein der Weisen. Bestimmt sind Magie und ok-
kulte Kräfte sehr schlimme Hindernisse, und nur
das Gebet kann davon befreien, womöglich in
einem Gebetskreis. Als junge Frau las ich ein-
mal : Selbstmitleid ist ein ganz hässlicher, kleiner
Dämon. Diesem Dämon habe ich immer wieder
den Krieg erklärt. Die tägliche Bitte von Chr.
Heinrich Zeller: «Dein freudiger Geist erhalte
mich», ist eine Kraftquelle. Frau F. S. zn F.

Fr. meto F. F. F.

Ein ganzes dabr /ang Freude bereifen /ür 73
Franken Der ßesfe/fcoupon au/ S. 76 znacbf es
//inen /eicht/ *
750 000 Leser beac/ifen /Are K/e/nAnze/ge. D/e-
ser «Markt der Möglichkeiten» könnte auch /ür Sie
/nferessanf sein. /S. 24-27)
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